
Gegenstand der Rechtssache

Rechtsmittel gegen den Beschluss des Gerichts erster Instanz
der Europäischen Gemeinschaften (Fünfte Kammer) vom 6.
September 2004 in der Rechtssache T-213/02 (SNF/Kommis-
sion), mit dem eine Klage auf Teilnichtigerklärung der Sechs-
undzwanzigsten Richtlinie 2002/34/EG der Kommission vom
15. April 2002 zur Anpassung der Anhänge II, III und VII der
Richtlinie 76/768/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel an den
technischen Fortschritt (ABl. L 102, S. 19) für unzulässig erklärt
wird

Tenor des Beschlusses

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen.

2. Die Rechtsmittelführerin trägt die Kosten des Verfahrens.

(1) ABl. C 19 vom 22.1.2005.

Rechtsmittel, eingelegt am 9. Mai 2005 von Carlos Correia
de Matos gegen den Beschluss des Gerichts erster Instanz
(Erste Kammer) vom 23. Februar 2005 in der Rechtssache

T-454/04, Carlos Correia de Matos/Kommission

(Rechtssache C-200/05 P)

(2006/C 143/37)

Verfahrenssprache: Portugiesisch

Verfahrensbeteiligte

Rechtsmittelführer: Carlos Correia de Matos (Prozessbevollmäch-
tigter: C. Correia de Matos)

Andere Verfahrensbeteiligte: Kommission der Europäischen
Gemeinschaften

Der Gerichtshof (Fünfte Kammer) hat mit Beschluss vom 16.
März 2006 das Rechtsmittel für unzulässig erklärt.

Rechtsmittel, eingelegt am 13. Januar 2006 von Les Édi-
tions Albert René SARL gegen das Urteil des Gerichts ers-
ter Instanz (Dritte Kammer) vom 27. Oktober 2005 in der
Rechtssache T-336/03: Les Éditions Albert René SARL/
Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Mus-

ter und Modelle)

(Rechtssache C-16/06 P)

(2006/C 143/38)

Verfahrenssprache: Englisch

Verfahrensbeteiligte

Rechtsmittelführerin: Les Éditions Albert René SARL (Prozessbe-
vollmächtigter: Rechtsanwalt J. Pagenberg)

Andere Verfahrensbeteiligte: Harmonisierungsamt für den Binnen-
markt (Marken, Muster und Modelle) und Orange A/S

Anträge

Die Rechtsmittelführerin beantragt,

— das Urteil des Gerichts erster Instanz vom 27. Oktober
2005 in der Rechtssache T-336/03 aufzuheben;

— die Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM vom
14. Juli 2003 in der Sache R 559/2002-4 aufzuheben;

— die Anmeldung Nr. 671396 MOBILIX für alle von ihr
erfassten Waren und Dienstleistungen zurückzuweisen;

— dem HABM die Kosten der Verfahren vor dem Gericht ers-
ter Instanz und dem Gerichtshof aufzuerlegen.

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente

Die Rechtsmittelführerin macht geltend, dass das Urteil des
Gerichts erster Instanz gegen Artikel 63 der Verordnung
Nr. 40/94 sowie allgemeine Grundsätze des gemeinschaftlichen
Verwaltungs- und Prozessrechts verstoße, soweit im Gegensatz
zur angefochtenen Entscheidung der Beschwerdekammer fest-
gestellt worden sei, dass die kollidierenden Marken OBELIX und
MOBILIX nicht ähnlich seien, womit zu Ungunsten der Rechts-
mittelführerin eine Entscheidung über eine Frage getroffen wor-
den sei, die nicht ordnungsgemäß aufgeworfen worden sei und
damit außerhalb der Zuständigkeit des Gerichts erster Instanz
bei der Überprüfung von Entscheidungen der Beschwerde-
kammern des HABM in einem Fall wie dem vorliegenden gele-
gen habe.
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